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Abb. 16: Bestandsgebäude im Planungsgebiet; Blickrichtung Nord; eigene Erhebung vom
13.03.2023

Abb. 17: Straßenquerschnitt mit Gehwegsituation; Blickrichtung Nord; eigene Erhebung
vom 13.03.2023
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Abb. 18: zweigeschoßige Bebauung an der Eichbergstraße „BEB 59“; Eigene Erhebung vom

13.03.2023

Abb. 19: viergeschoßige Bebauung im Kreuzungsbereich Brucknerstraße/Eichbergstraße mit Se-

niorenheim, Kindergarten, Blickrichtung Norden; eigene Erhebung vom 13.03.2023

15 Zur Verfügung gestellte bzw. stehende Unterlagen:

 Rechtswirksamer Flächenwidmungsplan Nr. 5 und Örtliches Entwicklungsko-
nzept Nr. 2 der Stadtgemeinde Enns inklusive aller rechtswirksamen Einzelä-
nderungen.
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 Projekt „Eichberglichtung Enns“ Haas Architektur ZT GmbH, Enns, Lageplan
und Grundrissen, digitale Datenkopie vom 03.03.2023 und 25.07.2023.

 Projekt „Eichberglichtung Enns“ Haas Architektur ZT GmbH, Enns, Lageplan
und Grundrissen, digitale Datenkopie vom 10.08.2023.

 Bauakte Bestandsgebäude, digitale Datenkopie vom 24.02.2023.
 Aktuelle DKM 2022; © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
 First- und Bodenpunkte (Flugaufnahmen 1999), Stadtgemeinde Enns.
 Höhenschichtenlinien, aktuelles Orthophoto und eigene Erhebungen vom

13.03.2023.

16Ausgangssituation, Infrastruktur und Begründung der Änderung:

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich gemäß dem rechtswirksamen FWP
Nr. 5 innerhalb der Widmung „W - Wohngebiet“. Das Architekturbüro Haas Architek-
tur ZT-GmbH aus Enns hat bereits Entwürfe zum gegenständlichen Vorhaben
„Eichberglichtung Enns“ vorgelegt und wurde diese im zuständigen Ausschuss und
vom Ortsplaner beraten und hinsichtlich der Strukturverträglichkeit mit dem unmitte-
lbaren Umfeld beurteilt.
Der letztgültig zur Beurteilung vorliegende Entwurf weist im Wesentlichen folgende
städtebauliche Parameter auf:
 Nach Abbruch des bestehenden Gebäudes sind zwei Wohnhäuser in je dreig-

eschoßiger Bauweise mit Flachdach geplant, welche im Untergeschoß mitein-
ander verbunden sind. Aufgrund der Hanglage tritt das Gebäude an der ostsei-
tigen Ansicht teilweise als ansichtswirksames Untergeschoß in Erscheinung.
Die beiden Gebäude haben in Summe 11 Wohneinheiten mit einer Größe von
ca. 65 m² bis 75 m² sowie einer Loft Wohnung mit 144 m² und sind jeweils du-
rch mittig gesetzte Freitreppen zugänglich.

 Die Einfahrt erfolgt von der Eichbergstraße aus im Westen und über den nö-
rdlichen Bereich des Grundstückes. Die Zufahrt in die Tiefgarage (Kellerge-
schoß) erfolgt sodann ostseitig.

 Am Dach sind PV-Anlagen geplant und im östlichen Bereich sind die Gebäude
mit Balkonen ausgestattet.

 Die Höhe des Gebäudes wird, gemessen von der Eichbergstraße aus, mit +
9,70 m angegeben.

 Die Situierung der in Summe 24 Stellplätze ist derzeit so geplant, dass 16 St-
ellplätze überdacht in der Tiefgarage und 8 Stellplätze im Freibereich, im nord-
östlichen Bereich des Grundstückes, vorgesehen sind. Im Untergeschoß sind
somit beide Wohnhäuser miteinander verbunden.

 Weiters ist im Osten des Grundstückes ein Spielplatz und Gartenbereich gepl-
ant. Die genaue Flächenangaben sind aus den Planunterlagen nicht ersich-
tlich.

 Bei einer Grundstücksgröße von ca. 1517 m² und einer Bruttogeschoßfläche
von 1.062 m² (ohne Freitreppen) ergibt sich lt. Planunterlagen eine GFZ von
0,7. Gemäß den aktuellen Planunterlagen ist das Kellergeschoß lt. Antragst-
eller als nicht „ansichtswirksam“ zu werten und bleibt dieses somit bei der Ber-
echnung der Geschoßflächenzahl (GFZ) unberücksichtigt.
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Abb. 20: Eckdaten zur GFZ (Geschoßflächenzahl), Haas Architektur ZT GmbH.

 Die überarbeiteten Unterlagen zeigen drei weitere Varianten, welche gegen-
über der Variante 1 vom 02.02.2023 auf jeden Fall einen größeren Abstand zu
den Nachbargrundgrenzen im Norden und Süden haben. Variante 2 und 3
zeigen jeweils einen Baukörper, welcher einmal geradlinig (V2) und einmal
geknickt (V3) ist. Variante 4, hat wie Variante 1, zwei Baukörper. Seitens der
Stadtgemeinde Enns ist jedenfalls eine Bebauung derart zu wählen, dass zwei
Einzelbaukörper optisch in Erscheinung treten.

Abb. 21: Schnitt Konzept, Haas Architektur ZT GmbH, 08/2023
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Abb. 22: Grundriss Kellergeschoß mit Stellplatzangabe und Einfahrtsbereich, Haas Architektur ZT
GmbH, 08/2023

Abb. 23: Grundriss Erdgeschoß, Haas Architektur ZT GmbH, 08/2023
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Abb. 24: Grundriss Obergeschoß, Haas Architektur ZT GmbH, 08/2023

Abb. 25: Grundriss 2. Obergeschoß, Haas Architektur ZT GmbH, 08/2023
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Abb. 26: Ansicht Ost, Bestandsgebäude in Gelb, Haas Architektur ZT GmbH, 08/2023

Abb. 27: Ansicht Nord, Bestandsgebäude in Gelb, Haas Architektur ZT GmbH, 08/2023

Abb. 28: Ansicht West, Haas Architektur ZT GmbH, 08/2023

17Stellungnahme auf Grundlage des rechtswirksamen FWP / ÖEK/ BBPL und
des OÖ ROG:

18 Örtliches Entwicklungskonzept:

 Das Leitbild zur Stadtentwicklung/ Ziel- und Maßnahmenkatalog definiert für
die Zone 2 (Kristein-Enns-Hiesendorf) folgende Schwerpunkte:
Gebietscharakteristik:
 Siedlungsband entlang der in West-Ost-Richtung laufenden Verkehrs-

achsen (B1, Westbahn).
Zielmodell:
 Nutzung der Zone als wichtiger Schwerpunktbereich für Wohnen, Gewe-

rbe, Handel und Dienstleistungen
 Errichtung von Spielplätzen in den Siedlungsgebieten.
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 Räumliche und funktionelle Gliederung des Baulandes, Pkt. 2.6
Zu geringe Wohnqualität bei mehrgeschossigen Wohnanlagen

 Maßnahmen
 Durch eine verpflichtende Erstellung von Bebauungsplänen für Wohna-

nlagen (ab 3 Wohneinheiten) soll auf eine ausreichende Größe von Frei-
räumen auf der Bauparzelle, auf eine entsprechende Bepflanzung und
auf eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen (2 pro Wohneinheit) zur
Sicherung einer optimalen Wohnqualität geachtet werden.

Abb. 29: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen ÖEK 02 (links) und FWP 05 (rechts)

6. Beabsichtigte Erstellung des Bebauungsplan Nr. 83 „Eichbergstraße 19“:

Gemäß den Vorgaben des ÖEK Nr. 2 und um eine geordnete und zweckmäßige
Bebauung auf der gegenständlichen Liegenschaft zu gewährleisten, haben sich
die baulichen Parameter des Bebauungsplanes Nr. 83 an der Umgebungsstruk-
tur zu orientieren. Für die betreffenden Grundstücke sollen unter Berücksich-
tigung einer strukturverträglichen Nachverdichtung und einer damit verbundenen
sparsamen Grundinanspruchnahme folgende Parameter festgelegt werden:
 Wohngebiet (W) in offener Bauweise (o):

 „In Gebieten mit offener Bauweise können – unter Einhaltung der begre-
nzenden hinteren und seitlichen Baufluchtlinien - Grundstücksteilungen
stattfinden.“

 Innerhalb des Planungsgebietes sind mind. zwei freistehende Wohngeb-
äude, welche im Kellergeschoß miteinander verbunden sein können, zu
errichten. Diese Bestimmung soll dazu dienen, dass die Errichtung eines
einzelnen, zu großvolumigen Gebäudekomplexes unterbunden bleibt.

 Baufluchtlinien: Das Bauvorhaben sieht vor, dass die Baufluchtlinien gegen-
über dem derzeitigen Bestandsgebäude deutlich hin zu den nördlichen und
südlichen Nachbargrundgrenzen und zur Straßenflucht ausgedehnt werden.
Im Hinblick auf die Gesamthöhenentwicklung und geplanten Baumassen
wird die Einhaltung eines größtmöglichen Abstandes zu den Nachbargrundg-
renzen gefordert. Daher wurden zumindest 4,0 m nach Norden und 3,5 m
nach Süden im BBPL eingetragen und findet darin der Baukörper gemäß le-
tztgültigem Entwurf Platz. Bei einer geplanten Höhe von 9,7 m, gemessen
von der Straßengrundgrenze, wird die Regelung der offenen Bauweise ausg-
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ereizt dennoch eingehalten und kann aus ortsplanerischer Sicht zugestimmt
werden. Im Gartenbereich bleibt ein ausreichender Abstand zu den östlich
gelegenen Grundstücken gegeben.

 Straßenfluchtlinien: sind jene Grenzen zwischen öffentlichen/öffentlich nutzba-
ren/privaten Verkehrsflächen und anderen Grundstücken. Diese befinden sich
an der Eichbergstraße im Westen und wird die Baufluchtlinie mit mind. 3,0 m
zur Straßengrundgrenze festgelegt. Da die Eichbergestraße in diesem Bereich
im Querschnitt generell sehr beengt ist (v.a. weiter im Süden) bestünde die
Möglichkeit einer Verbreiterung. Eine entsprechende Prüfung wäre seitens der
Straßenverwaltung erforderlich.

 Verkehrsfläche und Tiefgarageneinfahrt: Die direkte verkehrstechnische Anbi-
ndung des Planungsgebiets für den MIV, wie auch die Zu- und Abfahrt in die
geplante Tiefgarage bzw. zu den oberirdischen Stellplätzen über von der die
Eichbergstraße aus und entlang der nördlichen Grundgrenze. Grundsätzlich
erscheint die geplante Zufahrt nachvollziehbar, aufgrund der geplanten Sch-
affung von bis zu 11 Wohneinheiten wird diese im Hinblick auf die nördliche
Nachbarliegenschaft dennoch als problematisch gesehen. Jedenfalls sind ko-
nkrete Maßnahmen zum Nachbarschutz in der nachfolgenden Einreichpla-
nung zu treffen. Dies gilt ebenso für die Freistellplätte in Richtung Osten (Stich-
wort: „Zaungemeinschaft“).

 Grundstücksgrenzen: Die Grundstücke Nr. 1180/4 und der Teilbereich des
Grundstückes 1180/1, KG Enns innerhalb des Planungsgebiets sind zusamm-
enzulegen. Folglich sind planlich die aufzulassenden Grundstücke dargestellt.

 Gebäudehöhen
 Die Anzahl der max. zulässigen Geschoßanzahl orientiert sich am Besta-

ndsgebäude sowie den umgebenden Strukturen und wird mit max. III Ge-
schoßen festgelegt, wenngleich aufgrund der Gesamtkubatur und Ansich-
tswirksamkeit der beiden Gebäude aus ortsplanerischer Sicht II+DG jede-
nfalls als strukturverträglicher eingestuft wird.

 Bestimmungen zu Dachräumen: Bei Angabe der Geschoße kann eine Üb-
ermauerung des letzten Obergeschoßes (Rohdeckenoberkante) bis zu
maximal 30 cm erfolgen. Ein zusätzlicher Dachausbau ist unzulässig.

 Höhenentwicklung: Die max. zulässige Trauf- und Firsthöhe wird über eine
Bezugshöhe in Meter über Adria, welche 264,00 m beträgt, festgelegt. Im
übermittelten Schnitt wird eine Attika-OK mit 9,7 m über Straßenniveau
angegeben (siehe Abb. 21). Aufgrund des gegebenen Gefälles ist die tat-
sächliche Höhenlage der geplanten Gebäude noch nicht eindeutig able-
sbar. Das Bezugsniveau wird jedenfalls mit +264,00 müA (= mittlere Höhe-
nlage der Straße) festgelegt und ist die Einhaltung einer max. FH von +
11,00 m (= +275,00 müA) in der nachfolgenden Einreichplanung - auf Ba-
sis eines Lage- und Höhenplanes eines Geometers – nachzuweisen.

 Maß der baulichen Nutzung (Geschoßflächenzahl): Bei der Berechnung der
GFZ wird die nachfolgende und ortsübliche Definition verwendet. (GFZ) = Bru-
ttogeschoßfläche / Nettogrundstücksfläche (Bauplatz).

Bruttogeschoßfläche = Summe der Bruttogeschoßflächen aller Geschoße

(inkl. im Abstand gesetzlich zulässige Teile von Hauptgebäuden), ausgen-
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ommen Keller (Ausnahmen siehe unten), Tiefgarage, ebenerdige und nicht

überbaute Kleingaragen (Ausnahmen siehe unten), Balkone und offene Laub-

engänge. Loggien, Stiegenhäuser (ausgenommen Freitreppen) und Wintergä-

rten hingegen sind zur Gänze einzurechnen, ebenso jene Flächen des Dachg-

eschoßes (mit 80%, bei Flachdachausführung mit 100%) oder Dachraumes

(mit 60%), die sich für einen Wohnraum eignen. Als ausgebaut gilt ein Dachr-

aum sobald Dachflächenfenster, Dacheinschnitte, Gaupen, Aufbauten etc. vo-

rhanden sind und/oder die Übermauerung der Rohdeckenoberkante zumind-

est an einer Gebäudeseite 60 cm überschreitet.

Falls ein Kellergeschoß an einer Gebäudeseite als ansichtswirksames Ge-

schoß in Erscheinung tritt (Definition siehe Punkt Gebäudehöhen), ist auch di-

eses (mit 50%) mit in die GFZ einzurechnen.

Werden Garagen (inkl. Nebenräumen - NR) mit mehr als 25 % bis zu 50 % ih-
rer Grundfläche überbaut, wird die Gesamtbruttofläche der Garage + NR zur
Hälfte (50 %) in die GFZ eingerechnet. Werden mehr als 50 % der Garage
(inkl. Nebenräumen - NR) überbaut, so wird die Garage zur Gänze (100 %) in
die GFZ eingerechnet.
Es ist zu beachten, dass falls das Kellergeschoß an einer Seite ansichtswirks-
amen in Erscheinung tritt, dieses ebenso mit 50 % bei der GFZ miteinzurech-
nen ist. Ebenso sind Loggien zu 100 % GFZ-wirksam.
Bei einer Bauplatzgröße von ca. 1.517 m² und einer angegebenen Bruttoge-
schoßfläche von ca. 1.062 m² errechnet sich eine GFZ von exakt 0,70, wobei
hier das Kellergeschoß nicht mitberechnet ist. Der Nachweis der Einhaltung
der max. zulässigen GFZ gemäß obiger Bestimmung ist im Zuge der nachfolg-
enden Einreichplanung erforderlich.

 Stellplätze für KFZ: Grundsätzlich sind gemäß den allgemein gültigen Vorg-
aben der Stadtgemeinde Enns pro Wohneinheit 2 Stellplätze für Kraftfahrz-
euge auf eigenem Grund bereit zu stellen. Die aktuelle Planung sieht die Er-
richtung einer Tiefgarage vor und wird sehr begrüßt. Bei 11 Wohneinheiten
sind 22 Stellplätze erforderlich. Mit 16 Stellplätze überdacht und 8 Stellplätze
im Freibereich (in Summe 24 Stellplätze) werden die Vorgaben erfüllt.

 Grünflächenanteil: Aufgrund des hohen Verbauungsgrades / Versiegelungsgr-
ades wird die Angabe eines Grünflächenanteiles aus ortsplanerischer Sicht
empfohlen.

 Flächen für Gemeinschaftsanlagen: Gemäß § 11 der OÖ BauTV idgF müssen
Kinderspielplätze bzw. Flächen für Gemeinschaftsanlagen für Wohnanlagen
ab 4 Einheiten zur Verfügung gestellt werden und eine Größe von 100 m² zuz-
üglich 10 m² je Wohnung aufweisen. Im Übrigen ist mindestens die Hälfte der
Spielplatzfläche als Grünfläche zu gestalten. Kinderspielplätze sind gegen-
über Anlagen, von denen Gefahren für das Leben, die Gesundheit oder die kö-
rperliche Sicherheit der Benutzerinnen und Benutzer ausgehen, insbesondere
gegenüber Verkehrsflächen und Stellplätzen sowie gegenüber Stellen, an de-
nen Absturzgefahr besteht, durch Zäune, Geländer oder ähnliche Einrichtu-
ngen zu sichern. Für das geplante Bauvorhaben wären bei 11 WE insgesamt
210 m² an Spielplatzfläche zur Verfügung zu stellen. Derzeit sind lt. Baubesch-
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reibung im östlichen Bereich des Geländes ein Areal geplant. Das genaue Au-
smaß ist nicht ersichtlich und ist im Zuge des nachfolgenden konkreten Bauve-
rfahren nachzureichen.

 Abzutragende Gebäude: Zur Verwirklichung des gegenständlichen Vorhaben
ist der Abbruch des Bestandsobjektes erforderlich und dementsprechend im
BBPL dargestellt.

 Weitere Bestimmungen und eine detaillierte Erläuterung der angeführten Pu-
nkte sind den im Plan integrierten Satzungen des Bebauungsplans Nr.
83/2023 „Eichbergstraße 19“ zu entnehmen.

Abb. 30: Planungsgegenständlicher Bebauungsplan Nr. 83 (Stand: 13.09.2023)

19Interessensabwägung:

Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Flächenwidmungspläne und Beb-
auungspläne geändert werden, wenn nachvollziehbare öffentliche Interessen dafür-
sprechen oder diese Änderung den Planungszielen der Gemeinde nicht widersp-
richt, wobei auf Interessen Dritter möglichst Rücksicht zu nehmen ist. Weiters hat
gemäß § 31 des OÖ ROG idgF jede Gemeinde in Durchführung der Aufgaben der
örtlichen Raumordnung durch Verordnung Bebauungspläne zu erlassen, soweit
dies zur Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung oder zur Err-
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eichung eines möglichst wirksamen Umweltschutzes erforderlich ist. Im Interesse
der baulichen Ordnung sind die erforderliche räumliche Verteilung der Gebäude so-
wie das Maß der baulichen Nutzung möglichst so festzulegen, dass eine gegensei-
tige Beeinträchtigung (ausreichendes Maß an Licht, Luft und Sonne, Erfordernisse
des Umweltschutzes - insbesondere auch im Hinblick auf die Ermöglichung einer
ökologischen Bauweise) vermieden wird.
Die Erstellung eines Bebauungsplanes liegt neben dem privaten Interesse der Haas
Architektur ZT GmbH auch im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde Enns zur
Schaffung von Wohnflächen in zentraler Lage mit guter Anbindung an die vorhand-
ene technische und soziale Infrastruktur des Ennser Stadtzentrums. Zudem dient
das Vorhaben - sofern mit der Bebauungsplanerstellung auch eine zeitnahe Beb-
auung verbunden ist - der Leerstandsmobilisierung bzw. infolge des geplanten Abb-
ruchs und Neubebauung auch der Nachverdichtung innerhalb eines Siedlungssch-
werpunktes im Ennser Stadtgebiet. Im Rahmen einer vorangegangenen Strukturun-
tersuchung wurden die baulichen Parameter entsprechend der unmittelbaren Umg-
ebung dargestellt und kann auf Grundlage der daraus resultierenden Ergebnisse
das Vorhaben insgesamt als städtebaulich verträglich eingestuft werden.
Aufgrund der getroffenen Bebauungsfestlegungen, wie beschränkende Baufluchtli-
nien, Vorgabe der Anzahl der Geschoße und damit verbunden maximale Bauhöhen,
einer max. zul. Geschoßflächenzahl, etc. ist gewährleistet, dass das geplante Bauv-
orhaben städtebaulich noch mit dem unmittelbaren Umfeld verträglich bleibt und kö-
nnen somit auch die Interessen Dritter ausreichend berücksichtigt werden. Die Beb-
auungsplanung entspricht sowohl den Planungszielen der Stadtgemeinde Enns als
auch den Grundsätzen und Zielen des Oö. ROG 1994 idgF.

Zusammenfassende Beurteilung:
Aus ortsplanerischer Sicht kann der Erstellung des BEB 83 „Eichbergstraße 19“ für
die Grundstücke Parz. Nr. 1180/4 und T1180/1 (KG 45102 Enns) - wie im Bebauung-
splan dargestellt und unter Berücksichtigung der Ausführungen in Pkt. 4 - zugestimmt
werden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen,
dass

e) es im öffentlichen Interesse liegt, den Bebauungsplan Nr. 83 gemäß Plan Nr.
83 AE-01 Proj.Nr. 980/40a der Regionplan Ingenieure Salzburg GmbH vom
19.09.2023 zu erstellen, und dass Interessen Dritter durch diese Bebauungspl-
anerstellung nicht berührt werden,

f) das Verfahren nach dem O.ö. Raumordnungsgesetz eingeleitet wird.

Beratung

Abstimmung
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VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen überSessionNet abrufbar:
 Konzept – Eichbergstraße 19
 Ansuchen um Bebauungsplanerstellung – Eichbergstraße 19
 Bebauungsplan Nr. 83 – Eichbergstraße 19

zu 5.6
Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen - Einleitung des Verfahrens;
Nr. 86 - Feuerwehr
Vorlage: GG II/2023/0183/1
Auf dem derzeitigen Areal der Feuerwehr und den Wohnungen in der Lorcher Straße 1
a bis d sollen ein neues Feuerwehrhaus und ein Katastrophenschutzlager entstehen.

Der architektonische Gestaltungswettbewerb hat bereits stattgefunden und ein Siege-
rprojekt steht fest.

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten auf denWettbewerb und den Vorgaben der Feuer-
wehr, hat sich herausgestellt, dass ein heranrücken der Katastrophenschutzhalle an
die westliche Grundstücksgrenze notwendig ist. Da das vorhandene Grundstück sehr
schmal ist und zwischen den beiden geplanten Gebäuden ausreichend Manipulation-
sfläche für die großen Einsatzfahrzeuge vorhanden sein muss, ist die Erstellung eines
Bebauungsplanes notwendig.

Der Stadtplaner der Stadtgemeinde Enns gibt zur Änderung des Flächenwidmung-
splanes folgende Stellungnahme ab:

Als Stadtplaner der Gemeinde Enns gebe ich zum o.g. Projekt auf Abänderung des
Flächenwidmungsplanes samt Neuerstellung des Bebauungsplans 86 „Feuerwehrh-
aus“ folgende Stellungnahme ab:
Die Stadtgemeinde Enns ist Eigentümer der Parz. Nr. 1038/2 inkl. Hausfläche .552 und
1038/7 in der KG Enns und plant nun nach einem bereits durchgeführten Architekturw-
ettbewerb das derzeitige Feuerwehrgelände neu zu bebauen und zu gestalten. Derzeit
ist die Parz. Nr. 1038/2 mit einem zweistöckigen Wohnhaus und dem Feuerwehrhaus
der FF Enns bebaut. Um dieses Projekt durchführen zu können soll die Grundstücksgr-
enze zwischen den Parzellen Nr. 1038/2, auf welchem die Feuerwehr situiert ist, und
der Parz. Nr. 1038/7 welche mit der Widmung „Verkehrsfläche, ruhender Verkehr – Pa-
rkplatz“ gewidmet ist, begradigt werden. Hierfür wird eine Änderung zum Flächen-
widmungsplan benötigt.
Aufgrund der Situierung der neuen Gebäude der Feuerwehr bzw. der vorgesehenen
Abstände zu den Nachbargrundgrenzen; ist die Erstellung eines Bebauungsplanes
nötig. Um das Bauvorhaben wie geplant verwirklichen zu können, soll nun eine Ände-
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rung des Flächenwidmungsplanes inkl. Neuerstellung eines Bebauungsplanes der
oben genannten Parzellen durchgeführt werden.

20 Standort

Die gegenständlichen Grundstücke befinden sich nördlich des Altstadtgebietes
an der Kreuzung Stadlgasse/Lorcherstraße.
Um das Areal zu erreichen, folgt man vom Stadtzentrum aus der Mauthausner Str-
aße Richtung Norden bis zur Kreuzung Stadlgasse/Mauthausner Straße und biegt
hier gleich linkerhand in die Lorcher Straße ein. Hier passiert man gleich linkerh-
and die Parkplatzfläche und im nördlichen Anschluss das Feuerwehrgelände bzw.
den zweistöckigen Wohnblock. Die betroffenen Parzellen liegen in der Widmung
„Kerngebiet“ und „Verkehrsfläche – ruhender Verkehr“.
Benachbarte Nutzung: Das derzeitige Feuerwehrgelände liegt in der Widmung „K-
Kerngebiet“ und grenzt im Osten an öffentliches Gut (Lorcherstraße) und darüber
hinaus an die Widmung „W-Wohngebiet“ an. Im Süden grenzt die oben genannte
Parz. Nr. 1038/7 in der Widmung „Verkehrsfläche – ruhender Verkehr Parkplatz“
an, welche im Besitz der Stadtgemeinde Enns ist. Ebenso im nördlichen Anschluss
grenzt öffentliches Gut als Einfahrt für die in der Widmung „Sondergebiet des Baul-
andes“ befindlichen Schul- und Ausbildungsgelände an, welches sich im wes-
tlichen Anschluss an das Feuerwehrgelände befindet.
Die Fläche kann als eben bezeichnet werden und liegt auf einer Höhe von 259
müA.
Das Umwidmungsareal liegt in der Zone 2 „Zentrales Siedlungsband“. sowie in
einer „AZ - Archäologischen Fundzone“.

21 Zur Verfügung gestellte bzw. stehende Unterlagen:

 Rechtswirksamer Flächenwidmungsplan Nr. 5 und Örtliches Entwicklungsko-
nzept Nr. 2 der Stadtgemeinde Enns inklusive aller rechtswirksamen Einzelä-
nderungen.

 Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 5.42 „Feuerwehrhaus“ – Stand:
08.08.2023

 Projekt Architekturwettbewerb „Neubau Feuerwehrhaus Enns“; Lageplan,
Schnitte und Grundrisse, HM Architekten ZT GmbH, Seewalchen vom
05.2023

 Neuvermessung und Planungsgebiet Parz. Nr. 1038/2 und 1038/7 in der KG
Enns, digitale Datenkopie von der Stadtgemeinde Enns, 26.07.2023.

 Aktuelle DKM 2022; © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
 First- und Bodenpunkte (Flugaufnahmen 1999), Stadtgemeinde Enns.
 Höhenschichtenlinien und aktuelles Orthophoto.

22Ausgangssituation, Infrastruktur und Begründung der Änderung:

Das gegenständliche Gst. Nr. 1038/2 samt Baufläche .552, auf dem sich das Feue-
rwehrhaus und ein Wohnblock befinden, wurden aufgrund der Planung das Feuer-
wehrgelände zu erneuern einem Architekturwettbewerb unterzogen. Die Vergabe
des Projektes erging an die HM Architekten ZT GmbH aus Seewalchen. Diese
sehen nun vor, beide Gebäude, welche sich auf der Parz. Nr. 1038/2 befinden,
abzureißen und mit zwei neuen Feuerwehrhäusern zu bebauen. Der im Süden an-
schließende Parkplatz soll beibehalten bleiben, nur die Grundstückgrenze beider
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Parz. Nr. 1038/2 und 1038/7 sollen aufgrund der besseren Verwertung des Feuer-
wehrgeländes begradigt werden. Dementsprechend erfolgt eine geringfügige Anp-
assung der Flächenwidmung.
Der Neubau sieht nun vor, auf dem östlichen Bereich des Grundstückes, an der
Lorcherstraße gelegen, die Kommandozentrale und die Fahrzeughalle zu errich-
ten. Der vordere Verwaltungstrakt soll eine Höhe von ca. 7,5 m und die Fahrzeugh-
alle ca. 7,00 m bekommen. Im nördlichen Anschluss ist ein Turm mit einer Höhe
von ca. 12,00 m vorgesehen. Im westlichen Bereich soll eine KHD-Halle mit einer
Höhe von ca. 5,50 m entstehen im nördlichen Anschluss ein Übungsplatz und im
südlichen Anschluss Parkplatzmöglichkeiten für 17 PKW Stellplätze geschaffen
werden. Die beiden Gebäude können vom Süden und von Norden her befahren
werden.
Der Abstand zwischen den Gebäuden soll ca. 20,00 m betragen, welcher im derz-
eitigen Stand bei ca. 14,00 m liegt. Aufgrund der geplanten Situierung und insbes-
ondere der erforderlichen Länge der Gebäude, welche an die westliche Grundst-
ücksgrenze beinahe angebaut werden, ist ergänzend die Erstellung eines Beb-
auungsplanes mit einer „Sonderbauweise“ erforderlich.

Abb. 31 Lage des südlich gelegenen Parkplatzes und zweistöckigen Wohnblock; Blickrich-
tung Westen; Quelle: google maps (08/2023)
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Abb. 32: Derzeitiges Feuerwehrhaus (links) und Wohnblock (rechts); Blickrichtung No-
rden; Quelle: google maps (08/2023)

Abb. 33: Schulgelände nördlich des Planungsgebietes, Blickrichtung Westen, Quelle: go-
ogle maps (08/2023)
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Abb. 34: Bebauungskonzept „Feuerwehr Enns“, Lageplan, Hm Architekten ZT GmbH.

Abb. 35: Bebauungskonzept „Feuerwehr Enns“, 3-D Skizze, Blickrichtung Norden, Hm Architekten
ZT GmbH
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Abb. 36: Bebauungskonzept „Feuerwehr Enns“, Ansichten, Fahrzeughalle mit Kommandozentrale, Hm
Architekten ZT GmbH

Abb. 37: Bebauungskonzept „Feuerwehr Enns“, Flächenausmaß und BGF, Hm Architekten ZT GmbH
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23Stellungnahme auf Grundlage des rechtswirksamen FWP / ÖEK und des OÖ
ROG:

24 Örtliches Entwicklungskonzept:

Zielmodell der Zone 2 – Kristein-Enns-Hiesendorf:

Gebietscharakteristik:

 Siedlungsband entlang der in West-Ost-Richtung laufenden Verkehrsach-
sen (B1, Westbahn) sowie in Richtung Süden entlang der B309 und der St-
eyrer Straße mit unterschiedlicher städtebaulicher Charakteristik und Nu-
tzung.

Zielmodell:
 Nutzung der Zone als wichtiger Schwerpunktbereich für Wohnen, Gewerbe,

Handel und Dienstleistungen in der Gemeinde.

Arbeit und Wirtschaft, Pkt. 2.2.2
 Bestehende Betriebe sind in ihren Erweiterungsmöglichkeiten oftmals eing-

eschränkt. Standorte mit Entwicklungspotential für Betriebe stehen oft nicht
zur Verfügung -> Sicherung von Erweiterungsmöglichkeiten für bestehende
Betriebe.

Der Funktionsplan zum ÖEK sieht für den gegenständlichen Bereich die „Ze-
ntrumsfunktion“ gemäß dem Rechtsstand des Flächenwidmungsplanes vor
und der Parkplatz ist mit einem „P“ gekennzeichnet. Im Norden und Westen gr-
enzt die Sonderfunktion und im Süden und Osten grenzt öffentliches Gut und
darüber die Wohnfunktion an.
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Abb. 38: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen ÖEK02 mit gekennzeichnetem Umwidmungsber-
eich

Zusammenfassend: Die flächenmäßig geringfügige Widmungsanpassung des
Flächenwidmungsplanes steht in Übereinstimmung mit dem rechtswirksamen
ÖEK Nr. 2 der Stadtgemeinde Enns, zumal der Funktionsplan hier bereits eine
„Zentrumsfunktion“ vorsieht bzw. der Parkplatz mit einem „P“ Symbol gekennz-
eichnet ist.

25 F
lächenwidmungsplan Nr. 5, Änderung 42, Stand:

 Die gesamte Umwidmungsfläche umfasst ca. 165 m² und soll – wie in Pkt. 3
beschrieben – einerseits von „Verkehrsfläche – ruhender Verkehr“ in „K -
Kerngebiet“ mit einem Ausmaß von ca. 132 m² umgewidmet werden. Ein
Teilbereich der Parz. Nr. 1038/2 und einem Ausmaß von ca. 33 m² soll wied-
erum von „K - Kerngebiet“ in „Verkehrsfläche – ruhender Verkehr“ entfallen.
Die Begradigung dient der besseren Verwertung des Gst. Nr. 1038/7 und
auch aus Sicht der Ortsplanung zugestimmt werden, zumal konkrete Nutzu-
ngsfestlegungen ergänzend in der Bebauungsplanung vorgenommen we-
rden.

 Archäologie: Das gesamte Umwidmungsareal befindet sich innerhalb einer
„archäologischen Fundzone“ - im FWPmit dem Symbol „AZ“ definiert. Säm-
tliche Änderungen am Baubestand sowie bodenverändernde Maßnahmen
haben daher in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, Landeskonserv-
atorat für Oberösterreich zu erfolgen. Der Schutz der archäologischen De-
nkmäler im Untergrund ist zu gewährleisten.

Abb. 39: Ausschnitt aus dem rechtskr. FWP

05

Abb. 40: FWP Änderung AE 5.42
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Abb. 41: FWP Änderung 5.42 Detail mit Orthophoto und Höhenschichten

 Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Regionalprogrammes „Tri-
nkwassernutzung aus Tiefengrundwässern“ (LGBl. Nr. 130/2021). Die
Schutzgebietsauflagen sind einzuhalten.

 Lt. Oö. Hangwasserhinweiskarte befindet sich die gegenständliche Um-
widmungsfläche im hangwassergefährdeten Bereich.

 Technische Infrastruktur: Aufgrund der Zentralität des Grundstückes sowie
der bereits bebauten Fläche ist sämtliche technische Infrastruktur entweder
vor Ort vorhanden oder kann diese mit vertretbarem finanziellem und tech-
nischem Aufwand weitergeführt werden.

 Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Oberflächenentwässerung: Die
Wasserversorgung erfolgt über die Ortswasserleitung. Die Abwässer sind in
das örtliche Kanalnetz zu entsorgen. Die Berücksichtigung der schadlosen
Ableitung anfallender Hang- bzw. Oberflächenwässer hat aufgrund der aufr-
echten Baulandwidmung im Zuge des konkreten Bauverfahren zu erfolgen.
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Abb. 42: Hangwasserhinweiskarte Land OÖ mit gekennzeichnetem Planungsgebiet

 Baulandbilanz und Baulandsicherung:
Die Grundstücke stehen im Eigentum der Stadtgemeinde Enns. Da die Li-
egenschaft bereits bebaut ist und aufgrund der notwendigen kommunalen
Einrichtung, wird von einer raschen Umsetzung des Feuerwehr Neubaus
ausgegangen und hat das Vorhaben und die Widmungsänderung somit
keine negativen Auswirkungen auf die Baulandbilanz. Eine privatwirtschaf-
tliche Maßnahme gemäß § 16 des OÖ ROG 1994 idgF ist aus ortsplaneri-
scher Sicht nicht erforderlich.

26 N
euerstellung Bebauungsplan Nr. 86 „Feuerwehrhaus“:

Um eine weitere geordnete und zweckmäßige Bebauung auf der gegenstä-
ndlichen Liegenschaft dauerhaft zu gewährleisten, haben sich die baulichen
Parameter des Bebauungsplanes Nr. 86 an der Umgebungsstruktur zu orientie-
ren. Für die betreffenden Grundstücke sollen unter Berücksichtigung einer umf-
eldverträglichen Nachverdichtung und einer damit verbundenen sparsamen
Grundinanspruchnahme folgende Parameter festgelegt werden:
 Kerngebiet (K) in sonstiger Bauweise (s): „Der Anbau an die Bauplatzgrenze

oder das Unterschreiten des Mindestabstandes von 3 m (bzw. h/3) ist – innerh-
alb der Baufluchtlinie – möglich“.

 Grundstücksgrenzen: Die Hausfläche .552 soll aufgehoben werden und in die
Gst. Nr. 1038/2 übernommen werden. Sowie auch die Anpassung der
südlichen Grundstücksgrenzen lt. FWP AE 5.42 sind folglich planlich als
aufzulassenden Grundstücke dargestellt.
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 Straßenfluchtlinien: sind jene Grenzen zwischen öffentlichen/öffentlich nutzba-
ren/privaten Verkehrsflächen und anderen Grundstücken. Diese befinden sich
an der Lorcher Straße im Norden und Osten.

 Die direkte verkehrstechnische Anbindung des Planungsgebiets für den MIV
ist über die Stadlgasse im Süden und der Lorcherstraße im Norden gegeben.

 Gebäudehöhen orientieren sich im Wesentlichen an die Umgebungsstruktur
mit weiteren rechtswirksamen Bebauungsplänen. Trauf- und Firsthöhen: Die
max. zulässige Trauf- und Firsthöhe wird über eine mittlere Bezugshöhe in Me-
ter über Adria, welche 259,00 m beträgt, festgelegt. Von dieser Bezugshöhe
aus werden die in der Nutzungsschablone angegebenen max. Firsthöhen
addiert. Somit ergibt sich bei einer max. zulässigen FHmax von 12,00 m (lt. Pl-
anung soll der Turm im Norden 12,00 m über EG betragen) bezogen auf
259,00 müA eine max. zulässige Adriahöhe von 271,00 m. Zum Vergleich, der
bestehendeWohnblock auf Gst. Nr. 1038/2 misst einen Firstpunkt von 271,6 m
sowie auch die Gebäude gegenüber der Lorcherstraße im Osten zeigen auch
Firsthöhen von 271,2 m lt. Flugaufnahmen 1999 auf. Die im Osten befindlichen
Gebäude in der Südtiroler Straße/Lorcher Straße weisen max. FH von 275,5
müA (BEB62), 274 müA (BEB 74) sowie 276 müA (BEB78). Die beiden Neub-
auten sollen lt. Planunterlagen max. 7,5 m (259,00 +7,5m = 266,5 = Komma-
ndozentrale), 7,00 m (259,00 + 7,00m = 266,00 = Fahrzeughalle) und 5,50 m
(259,00 +5,50 m = 264,50 m = KHD-Halle) haben. Die beiden Neubauten gli-
edern sich somit gut in die angrenzenden Bestandsgebäude der Nachbargru-
ndstücke ein.

 Baufluchtlinien: Die Baufluchtlinie im Westen, Süden und Norden werden bis
zu 1,5 m an die Grundstücksgrenzen ausgedehnt bzw. entspricht dies den Vo-
rgaben aus dem Architekturwettbewerb. Im Osten zur Lorcher Straße wird ein
Abstand von 2,8 m gewählt und kann damit der geplante Geh- und Radweg
umgesetzt werden. Die Ausdehnung der Fluchtlinien über die geplante Länge
verlangt daher die sonstige Bauweise und kann somit aus ortsplanerischer
Sicht in dieser Umgebungsstruktur als städtebaulich verträglich eingestuft we-
rden.

 Abzutragende Gebäude: Da die beiden Bestandsgebäude abgerissen werden
sollen, sind diese folglich planlich als „abzutragende Gebäude „A“ dargestellt.
Untermauert wird diese Absicht mit der Lage der künftigen Baufluchtlinien tw.
außerhalb der Bestandsgebäude.

 Das gesamte Gebiet liegt in einer Archäologischen Fundzone (AZ). Hier kann
es zu Auflagen seitens des Bodendenkmalamtes kommen.

 Weitere Bestimmungen und eine detaillierte Erläuterung der angeführten Pu-
nkte sind den im Plan integrierten Satzungen des Bebauungsplans Nr.
86/2023 „Feuerwehrhaus“ zu entnehmen
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Abb. 14: Planungsgegenständlicher Bebauungsplan Nr. 86 (Stand: 08.08.2023)

27Interessensabwägung:

Gemäß § 36 Abs. (2) des OÖ ROG idgF können Flächenwidmungspläne und Beb-
auungspläne geändert werden, wenn nachvollziehbare öffentliche Interessen dafür-
sprechen oder diese Änderung den Planungszielen der Gemeinde nicht widersp-
richt, wobei auf Interessen Dritter möglichst Rücksicht zu nehmen ist. Weiters hat
gemäß § 31 des OÖ ROG idgF jede Gemeinde in Durchführung der Aufgaben der
örtlichen Raumordnung durch Verordnung Bebauungspläne zu erlassen, soweit
dies zur Sicherung einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung oder zur Err-
eichung eines möglichst wirksamen Umweltschutzes erforderlich ist. Im Interesse
der baulichen Ordnung sind die erforderliche räumliche Verteilung der Gebäude so-
wie das Maß der baulichen Nutzung möglichst so festzulegen, dass eine gegensei-
tige Beeinträchtigung (ausreichendes Maß an Licht, Luft und Sonne, Erfordernisse
des Umweltschutzes - insbesondere auch im Hinblick auf die Ermöglichung einer
ökologischen Bauweise) vermieden wird.
Die gegenständliche Abänderung des Flächenwidmungsplanes inkl. Neuerstellung
des Bebauungsplanes liegt im öffentlichen Interesse der Stadtgemeinde Enns, das
bereits veraltete Feuerwehrhaus am bestehenden zentralen Standort zu erneuern
und zu modernisieren. Aus Sicht des Stadtplaners wird daher sowohl die geringf-
ügige Begradigung der Baulandwidmung als auch die Erstellung eines Bebauung-
splanes zur besseren Ausnutzung des gegenständlichen Grundstücks zur Sch-
affung einer kommunalen Einrichtung positiv gewertet. Aufgrund der getroffenen
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Bebauungsfestlegungen, wie beschränkende Baufluchtlinien, Vorgabe der Bauh-
öhen und damit verbunden maximale Bauhöhen, ist gewährleistet, dass das gepla-
nte Bauvorhaben städtebaulich noch mit dem unmittelbaren Umfeld verträglich bl-
eibt und somit auch die Interessen Dritter ausreichend berücksichtigt bleiben.

Zusammenfassende Beurteilung:
Aus ortsplanerischer Sicht kann der 42. Abänderung des Flächenwidmungspla-
nes Nr. 05 und der Erstellung des BEB 86 „Feuerwehrhaus“ für die Gst. Nr.
1083/2, Baufläche .552 und 1083/7 (alle KG 45102 Enns) - wie in den Plänen da-
rgestellt und unter Berücksichtigung der Ausführungen in Pkt. 4 - zugestimmt we-
rden.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen,
dass

g) es im öffentlichen Interesse liegt, den Bebauungsplan Nr. 86 gemäß Plan Nr.
85 AE-01 Proj.Nr. 980/44a der Regionplan Ingenieure Salzburg GmbH vom
16.08.2023 zu erstellen, und dass Interessen Dritter durch diese Bebauungspl-
anerstellung nicht berührt werden,

h) das Verfahren nach dem O.ö. Raumordnungsgesetz eingeleitet wird.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilage über SessionNet abrufbar.
 Bebauungsplan Nr. 86 - Feuerwehr

zu 6
Wirtschaft, Handel und Tourismusangelegenheiten;
Referent: STR Gregor Eckmayr

Es liegen keine Tagesordnungspunkte vor.

zu 7
Bauangelegenheiten, Straßen und Verkehr;
Referent: STR Dipl.-Päd. Gunnar Fosen

Es liegen keine Tagesordnungspunkte vor.
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zu 8
Klima-, Natur- und Umweltschutz, Energie, Wasser- und Kanal- sowie Abfalla-
ngelegenheiten;
Referent: STR Michael Reichhardt
zu 8.1
"Natur im Garten" - Förderung
Vorlage: GG I/2023/0179/1
„Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er erfordert das, was in unserer
Gesellschaft am kostbarsten ist, Zeit, Zuwendung und Raum“.

Mit der „Natur im Garten“ Plakette (Details siehe unter www.naturimgarten.at) zeigen
Ennser Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer, dass in ihrem Garten die Natur einen
Platz hat. Sie ist eine Auszeichnung für alle, die ihren Garten ökologisch gestalten und
nachhaltig bewirtschaften, indem sie auf Pestizide, chemisch-synthetische Dünger
und Torf verzichten. Durch Nützlingsunterkünfte oder Blumenwiesen wird nicht nur die
pflanzliche und tierische Vielfalt im Garten gefördert, es wird auch ein wichtiger Beitrag
zum Klimaschutz geleistet. Somit gärtnern Ennser Gartenbesitzerinnen und Gartenbe-
sitzer nicht nur in der Natur, sondern gemeinsam mit der Natur.

Um diese Bemühungen einer naturnahen Gartengestaltung zu unterstützen und wer-
tzuschätzen, wird angeregt, die „Natur im Garten“ Plakette mit einer Zuwendung von €
100,- je Einreichung zu fördern, solange Mittel vorhanden sind.

Die Kernkriterien die für die „Natur im Garten“ Plakette zwingend erfüllt werden müs-
sen sind:

Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide
Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger
Verzicht auf Torf

Teilweise zu erfüllen sind Naturgartenelemente wie:

Wildsträucher, Wildblumenwiese, Kräuterrasen, Zulassen von Wildwuchs, Wildes Eck,
Sonderstandorte (feucht/trocken), Standortgerechte Bäume, Blumen und blühende St-
auden

Teilweise zu erfüllen in der Bewirtschaftung des Gartens sind:

Kompost/Wurkiste/Bokashi, Nützlingsunterkünfte, Regenwassernutzung, Umweltfreu-
ndliche Materialwahl, Mulchen, Gemüse- & Kräutergarten, Obstgarten & Beerenstr-
äucher, Mischkultur/Fruchtfolge/Gründüngung

Um die Plakette zu erhalten, wendet sich der/die Gartenbesitzer*in an Natur im Garten
Oberösterreich. Sobald die Anforderungen überprüft und die Plakette ausgehändigt
wurde kann bei der Stadtgemeinde Enns formlos schriftlich oder persönlich unter Vorl-
age des Zertifikates und Gartenfotos für die Gemeindezeitung, der Förderbeitrag von €
100,- beantragt werden. Die Förderung wird ausbezahlt so lange ausreichend Mittel
vorhanden sind. Es besteht kein Rechtsanspruch.

http://www.naturimgarten.at
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Die Förderung der „Natur im Gartenplakette“ kann über das Konto 1/520000-768000,
Natur- und Landschaftsschutz, Sonstige Transfers an private Haushalte, ausbezahlt
werden, solange Mittel (derzeit € 5.000,-) vorhanden sind.

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Förderung
der „Natur im Garten“ Plakette in der Höhe von € 100,- je Einreichung beschließen.

Beratung

Abstimmung

Wortmeldungen:
Sylvia Peters (FPÖ)
Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass Gartenbesitzer eine Förderung erhalten,
jeder der einen Dachgarten oder Terrasse hat, wird von dieser Förderung ausgeschlo-
ssen. Es geht um sehr viele Kriterien, nicht nur um die erwähnten 3, es kann keiner ko-
ntrollieren, wenn nach Erhalt der Plakette mit Spritzmittel gearbeitet wird.
Vbgm Ing. Rudolf Höfler (ÖVP)
Mir geht es darum, aus welchem Budget wird das finanziert?
Bgm
Die Finanzierung ist im AV angeführt. Unser Herr Vizebürgermeister regt die Bed-
eckung dieser € 5.000,-- aus einem anderen Topf an, da dies die Mittel aus der
Baumpflanzaktion sind, somit soll die Bedeckung aus dem Klimaschutz-Budget erf-
olgen.
Michael Reichhardt (GRÜNE)
Sehe diese Anregung als sehr wünschenswert, die € 5.000,-- sollten mit der Baumpfla-
nzaktion ausgeschöpft werden. Es ist nicht eindeutig klar, für welche Zwecke das Klim-
abudget herangezogen wird.
Mit der Bedeckung des Haushaltsansatzes für das Klimaschutzbudget wird diese Fö-
rderung ausbezahlt werden.
Vbgm Stefan Bauer
Die 5.000,-- sollten gedeckelt werden.

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Gegenstimmen:
Gesamte FPÖ (4)

Ich stelle mehrheitliche Annahme fest.
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zu 8.2
Förderung von Fassaden und Dachbegrünungen
Vorlage: GG I/2023/0182/1
Begrünte Fassaden, Dächer und Innenhöfe verbessern die klimatischen Verhältnisse
(zum Beispiel Reduzierung der Sommer-Hitze) in dicht verbauten Gebieten.

Eine Förderung privater Projekte seitens der Stadtgemeinde dient dem Zweck, die En-
nser Bevölkerung zu animieren und zu ermutigen, vermehrt Begrünungsprojekte in
Angriff zu nehmen.

Folgende Kriterien sind für die Gewährung einer Förderung einzuhalten:

1) bei Neubauten ist eine Substrathöhe von durchschnittlich 12 cm vorzusehen

2) bei Sanierungen, Leichtbau (Holzkonstruktionen, Ställe, Hallen etc.) ist eine
Substrathöhe von durchschnittlich 8 cm vorzusehen

3) als Förderwerber können nur Privatpersonen auftreten

4) Dachbegrünungen werden bei Neu-, Um-, Zubauten oder Flachdachsanieru-
ngen von Objekten in der Stadtgemeinde Enns gefördert, welche nach dem
01.10.2023 erstellt wurden

5) das Ausmaß der begrünten Fläche muss mindestens 10 m² betragen

6) die Höhe der Förderung beträgt maximal 10 €/m² begrünte Dachfläche

7) die Förderung wird mit einem Gesamtausmaß von 1.500 € begrenzt, solange
Mittel vorhanden sind

8) der Förderantrag ist bei Fertigstellung schriftlich bei der Stadtgemeinde Enns
einzubringen, ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht

Die Dach- und Fassadenbegrünungsförderung wird über das Konto 1/520000-778000,
Natur- und Landschaftsschutz, Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte, ausb-
ezahlt, solange Mittel vorhanden sind. Derzeitige Deckung € 5.000,-

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge die Förderung
von Fassaden- und Dachbegrünungen in der Höhe von maximal € 10,- / m², gedeckelt
bis max. € 1.500,- je Einreichung, beschließen.

Beratung

Abstimmung
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Wortmeldung:
Sylvia Peters (FPÖ)
Gilt aber nur für Privathaushalte?
Michael Reichhardt (GRÜNE)
Ja, ist in Punkt 3 angeführt.

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Förderrichtlinien
 Antragsformular

zu 8.3
Radabstellplatz Wienerberg; weitere Vorgangsweise
Vorlage: GG II/2023/0196/1
Im Bereich des Objektes Reintalgasse 6 (Minichmayr Pascal – vormals Edlauer) best-
eht eine grundbücherlich sichergestellte Vereinbarung, dass im Kreuzungsbereich des
Ennsberges mit dem Wienerberg Zweiräder (von jedermann/jederfrau) abgestellt we-
rden dürfen.

Aufgrund von Undichtigkeiten an der Oberfläche des Abstellplatzes ist der neue Eigen-
tümer bemüht diesen neu zu gestalten. Außerdem beabsichtigt er aufgrund des grund-
sätzlichen Parkplatzmangels im Reintal einen Stellplatz für sein Objekt auf dieser
Fläche unterzubringen.

Von der Alois Höfler ZT GmbH wurden 2 Vorentwürfe für eine mögliche Ausführung da-
rgestellt, die seitens der Politik diskutiert werden soll.

Folgende Fragen sind dabei grundsätzlich zu thematisieren:

- Privater Abstellplatz auf Servitutsfläche
- Anzahl der Zweiradabstellplätze
- Überdachung der Abstellplätze – Kostenbeteiligung?
- Welche Variante soll den Vorzug bekommen (lt. Minichmayr Variante 2)

Unabhängig der politischen Diskussion ist dieses Bauvorhaben noch nicht mit der La-
ndesstraßenverwaltung abgestimmt, dennoch sollte ein Stimmungsbild der Ennser
Politik erarbeitet werden.

Diskussion und Definition der weiteren Vorgangsweise

Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat der Stadtgemeinde Enns möge beschließen
auf die Dienstbarkeit der Abstellanlage amWienerberg zu verzichten, sofern der Dien-
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stbarkeitsgeber als Ersatzleistung für den Verzicht auf dieses Recht

€ 5.000,--, die zweckgebunden

zur Anschaffung von überdachten Radabstellanlagen an anderen Orten verwendet
werden müssen, überweist.

Beratung

Abstimmung

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 BV Minichmayr Enns Variate 1 Format A3
 BV Minichmayr Enns Variate 2 Format A3

zu 9
Wohnungsangelegenheiten sowie kommunale Einrichtungen und gemeinde-
eigene Liegenschaften und Objekte;
Referent: STR Markus Perlinger
zu 9.1
Anpassung der Friedhofs(gebühren)ordnung, Baumbestattung
Vorlage: GG I/2023/0173/1
Aufgrund eines erweiterten Angebots am Stadtfriedhof in Form einer Baumbestattung
sowie Vertragsverhandlungen mit dem Totengräber und umwelttechnischer Anregu-
ngen hinsichtlich der Verwendung von chemischen Substanzen zur Unkrautvernich-
tung möchte ich folgende Änderungen in der Friedhofsordnung vorschlagen:

Punkt 1:

Aufgrund von vielen Anfragen aus der Bevölkerung in den letzten Jahren zum Thema
Baumbestattung, möchte ich anregen, diese Art der Beisetzung in die Friedhofsord-
nung aufzunehmen.
Die neue Sektion 9 (Baumbestattung) soll anschließend an die Sektion 8 (Urnenwä-
nde) auf der freien Fläche durch Pflanzung von 5 Bäumen mit je 5 Urnenschächten en-
tstehen. (siehe Plan in der Anlage) zusätzlich sollen Baumbestattungen in der Sektion
6 bei den bestehenden Bäumen möglich sein.
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§ 5
Allgemeines

1) Die Grabstätten werden unterschieden in:
a) Gräber (Einzel-, Doppel-, Dreifachgräber)
b) Wandgräber
c) Grüfte
d) Urnengräber
e) Kindergräber
f) Stelengräber
g) Urnenwandnischen
h) Baumbestattung (nur vergängliche Urnen)

§8 Beschaffenheit der Urnengräber

4 ) In der Sektion 9 (Baumbestattung) ist nur die Beisetzung vergänglicher Urnen
(Durchmesser max. 25 cm) in den dafür vorgesehenen Schächten gestattet. Die
Urnenschächte werden ebenerdig mit einem Kunststoffdeckel entsprechender
Größe verschlossen. Individuell gestaltete, beschriftete Platten können auf Wu-
nsch vom jeweiligen Nutzungsberechtigten in Auftrag gegeben und bei der Beis-
etzung von der Bestattung zum Verschließen des Schachtes verwendet werden.
Blumenschmuck und sonstige Gedenkgegenstände müssen spätestens 14 Tage
nach der Beisetzung entfernt werden. Bei einer Auflassung der Grabstätte ist der
ursprüngliche Deckel wieder einzusetzen und die individuelle Platte zu entfer-
nen.

Ebenso wird es notwendig, die Friedhofsgebührenordnung entsprechend der Erweite-
rung der Beisetzungsmöglichkeiten anzupassen. Ausgehend von fünf Urnenschäch-
ten pro Baum und angelehnt an übliche Baumbestattungstarife wird eine 10 Jahresg-
ebühr von € 350,- pro Urnenplatz angemessen sein. Wobei eine individualisierte Abd-
eckungsplatte vom jeweiligen Nutzungsberechtigten selbst in Auftrag gegeben und
bezahlt werden muss. Einfache, unbeschriftete Verschlüsse sollten inkludiert sein. Die
vergänglichen Urnen dürfen dabei einen Durchmesser von 25 cm nicht überschreiten.
Die 2022 indexierten Preise sollten ebenfalls gleich in die neue Fassung der Friedhof-
sgebührenordnung aufgenommen werden.

§ 2
Grabplatzgebühren

Für die Verleihung bzw. Überlassung des Nutzungsrechtes an einer Grabstelle wird
eine Grabplatzgebühr eingehoben. Diese Grabplatzgebühr ist für zehn Jahre (bei Ki-
ndergräbern 5 Jahre) im Vorhinein zu entrichten. Hierbei wird das Anlassjahr aliquot
nach Monaten berechnet. Bei jeder Beisetzung eines Leichnams bzw. einer Urne ist
die Grabplatzgebühr für zehn Jahre (bei Kindergräbern fünf Jahre) im Vorhinein zu ent-
richten. Bei Belegung eines bestehenden Grabes ist bei der nachfolgenden Bee-
rdigung lediglich eine Nachzahlung auf die Differenzjahre bis zum zehnten Jahr ab die-
ser Beerdigung aufzuzahlen.
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Die Gebühren für je zehn Jahre betragen für:

1) Einzelgrab € 270,10

2) Doppelgrab € 540,20

3) Dreifachgrab € 810,30

4) Urnengrab € 189,40

5) Kindergrab (für je 5 Jahre) € 79,60

6) Wandgrab bis 1,5 m Breite € 810,30

7) Wandgrab ab 1,5 m Breite € 967,10

8) Gruft bis 1,5 m Breite € 967,10

9) Gruft ab 1,5 m Breite € 1.610,80

10) Stele mit Urnenschacht € 189,40

11) Urnenplatz an der Urnenwand für die ersten 10 Jahre
inklusive Glasbruchversicherung in Höhe von € 50,00 € 2.904,60

Urnenplatz an der Urnenwand für die folgenden Dekaden
inklusive Glasbruchversicherung in Höhe von € 50,00 € 249,10

12) Baumbestattung, vergängliche Urne im Schacht,
30 cm Durchmesser ohne Abdeckplatte, mit Kunststoffdeckel € 350,00

Punkt 2:

Außerdem sollte unter

§17 Gärtnerische Gestaltung des Friedhofs und der Gräber Punkt 6 eingefügt
werden:

6) Unkrautvertilgungsmittel (Herbizide), Pestizide und Streusalz sind aus Grü-
nden des Umweltschutzes im gesamten Friedhofbereich ausnahmslos unters-
agt.

Punkt 3:

Die 2017 beschlossene Indexierung in der aktuellen Friedhofsgebührenordnung sieht
eine Anpassung sämtlicher Gebühren einschließlich der Totengräbergebühren im 5-
Jahres-Rhythmus vor.
Gleichzeitig berechtigt der bestehende Vertrag aus dem Jahr 2013 mit dem Toteng-
räber, Herrn Peregrin Hammerschmied, diesen zur Indexierung seiner Preise in Form
einer 5%-Wertsicherungsklausel.
Das führt zu einer ungewollten Doppelindexierung.

Aus diesem Grund sind in der beiliegenden Gebührenordnung die Preise des Toteng-
räbers durch einen Hinweis auf sein Tarifblatt ersetzt worden, welche somit nicht mehr
Teil der Indexierungsbestimmungen dieser Gebührenordnung sind.
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Mit dem Totengräber soll gleichzeitig ein neuer Vertrag errichtet werden, der die alte
Vereinbarung unter Einbehaltung der 5%-Wertsicherungsklausel ablöst und auch das
aktuelle Tarifblatt als Beilage enthält.

Betreffend die Indexierung der Friedhofsgebührenordnung wird weiters dazu anger-
egt, die eher unübliche 5-Jahres-Indexierung entweder vollständig zu entfernen und im
Bedarfsfall per Gemeinderatsbeschluss die Preise anzupassen oder diese ebenfalls
auf eine 5%-Wertsicherungsklausel zu ändern, um große Preissprünge alle 5 Jahre
durch gleichmäßigere Anpassungen für die Grabplatzbesitzer besser kalkulierbar zu
machen.

Die unter § 4 Öffnen und Schließen von Gräbern zu verrechnenden Totengräber-
bzw Beerdigungsgebühren sollen aus der Friedhofsgebührenordnung entfernt und du-
rch den Hinweis:

Die zu verrechnenden Totengräber- bzw Beerdigungsgebühren entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Tarifblatt des örtlichen Totengräbers Fa. Peregrin Hammer-
schmied.

ersetzt werden.

Weiters in § 9 Indexierung anstelle von:

Sämtliche Gebühren sind indexgesichert. Die Indexanpassung erfolgt alle 5 Jahre jew-
eils im Oktober auf Basis des vom Österreichischen Statistischen Zentralamtes verlau-
tbarten Verbraucherpreisindex 2015 (Basis Oktober 2017).
Die sich aufgrund der Anpassung ergebenden Gebühren werden auf 1/10 Euro aufge-
rundet.

Folgende Bestimmung vorgeschlagen (sofern nicht auf die Indexierung verzichtet
wird):

Alle in dieser Friedhofsgebührenordnung angeführten Gebühren sind indexge-
sichert. Als Maß zur Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von der Stati-
stik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2020 (Basisjahr
2020) oder ein an seine Stelle tretender Index. Als Bezugsgröße für diese Vero-
rdnung dient die für Oktober 2023 errechnete Indexzahl. Schwankungen der
Indexzahl nach oben oder unten bis ausschließlich 5% bleiben unberücksich-
tigt. Dieser Spielraum ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu
zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des jeweils geltenden Spielr-
aums gelegene Indexzahl die Grundlage sowohl für die Neufestsetzung der
Gebühren als auch für die Berechnung des neuen Spielraums zu bilden hat.
Alle Veränderungsraten sind auf eine Dezimalstelle zu berechnen.“

Die Kosten für die Baumpflanzungen und die Anlage der Schächte sind über das Konto
Stadtfriedhof, sonstige Grundstückseinrichtungen 1/817010-006000 abgedeckt.
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Ich stelle den Antrag, der Ausschuss für kommunale Angelegenheiten möge den
Anpassungen der Friedhofsordnung und der Friedhofsgebührenordnung zustimmen
und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfehlen.

Beratung

Abstimmung

Wortmeldungen:
Bgm
Zur Verständlichkeit betreffend der Spritzmittel möchte ich hinzufügen, dass wir seit 1.
Juli eine zusätzliche Gärtnerin für den Friedhof eingestellt haben, die sich um die ma-
nuelle Beseitigung des Unkrauts bemüht, ihr zur Seite stehen 1 – 2 Mitarbeiter des
Bauhofs, sowie bis zu 5 Asylbewerber, die bei der Arbeit unterstützen. Mittlerweile wu-
rde die Verbesserung auch schon in der Bevölkerung wahrgenommen, wir haben die
ersten Rückmeldungen über ein positives Bild. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, dem
Unkraut bei einer riesigen Fläche Herr zu werden.
Dipl.-Päd. Gunnar Fosen (ÖVP)
Bzgl. der Situierung, es befinden sich zwischen den Gräbern überall Lücken, da gab es
ja eine Planung Bäume zu pflanzen, warum sollen wir jetzt wieder an einem anderen
Eck beginnen, wäre doch sinnvoller, diese Lücken zu füllen, wobei ich nicht weiß, ob di-
eser Schritt möglich ist.
Dankenswerterweise hat Frau STRin Mayr die Änderungen rot hervorgehoben, damit
man auf einen Blick sehen kann, was sich verändert, sehe ich in diesem Falle bei den
Gebühren nicht. Würde aus diesemGrunde eine Hervorhebung bei Änderungen ande-
nken.
Bgm
Wir wissen ja bis dato nicht, welche Bäume mit welchen Wurzeln gepflanzt werden.

VORSITZENDER: Es liegt keineWortmeldung mehr vor. Wer mit diesem Antrag einve-
rstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung eine Hand erheben.

Ich stelle einstimmige Annahme fest.

Beilagen über SessionNet abrufbar:
 Friedhofsordnung, geltende und neue Fassung
 Friedhofsgebührenordnung, geltende und neue Fassung
 Indexierung der Friedhofsgebühren 2022
 Foto Friedhof von oben mit eingezeichneter Sektion 9
 Gesprächsprotokoll Totengräber Hammerschmied_31.08.2023
 INDEXIERTE PREISE 01112022
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zu 10
Allfälliges

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.
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Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, schließt der Vorsitzende, Bgm Christian
Deleja-Hotko, die Sitzung.

Gegen diese Verhandlungsschrift, die in der Sitzung am _______________ aufgel-
egen ist, wurden keine Einwendungen erhoben.

Enns, am ______________

Vorsitzender:

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Gesehen!
Der Bürgermeister:

Christian Deleja-Hotko

Vorsitzender:

________________________
Bgm Christian Deleja-Hotko

Schriftführerin:

________________________
Sabine Haslauer

Mitglied der
SPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
ÖVP-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
FPÖ-Gemeinderatsfraktion:

________________________

Mitglied der
GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion:

________________________


